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1 Einführung

Der Bundesrat hat 2001 die Schaffung eines nationalen Sicherheitsfunknetzes mit dem Namen POLYCOM beschlossen. Dieses Funknetz ist für die Sicherheits- und Rettungsdienste der Kantone und des Bundes bestimmt. Es soll ihnen eine homogene und gesicherte Infrastruktur bieten, die bei gemeinsamen Einsätzen – insbesondere bei Katastrophen oder Notlagen – die Zusammenarbeit dieser Dienste erleichtert.

Das POLYCOM-Netz ist als Verbund von Teilnetzen konzipiert, die zum einen durch die Kantone und zum andern – in der Grenzzone des Landes – durch den Bund zu realisieren sind. Der Bund übernimmt dabei die Planung und die Verwaltung des Gesamtnetzes.

Jeder Kanton ist somit gefordert, mit der Unterstützung des Bundes auf seinem Gebiet ein POLYCOM-Netz zu realisieren. Dieses Netz soll zu gegebener Zeit die bestehenden Netze der Polizei und der übrigen Sicherheits- und Rettungsdienste ersetzen.
Bis zum heutigen Tag haben zwölf Kantone und Halbkantone ihr POLYCOM-Netz realisiert und in Betrieb genommen; zwölf weitere haben dies beschlossen und befinden sich in der Umsetzungsphase; Zug und Freiburg müssen noch darüber befinden.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Notwendigkeit, früher oder später das Funknetz der Kantonspolizei ersetzen zu müssen, hat der Staatsrat ein Projekt für ein POLYCOM-Netz für den Kanton Freiburg ausarbeiten lassen. Dieses Projekt soll den Bedürfnissen von acht Diensten und Organisationen dienen. Es wurde von der Bundesbehörde genehmigt und kann bis Ende 2013 realisiert werden. Seine Kosten werden auf 35 814 000 Franken veranschlagt, davon gehen 22 274 000 Franken zulasten des Kantons, 11 619 000 Franken zulasten des Bundes und 1 921 000 Franken zulasten Dritter.

2 Das nationale Sicherheitsfunknetz POLYCOM

2.1 Gegenstand und Zweck

POLYCOM ist ein gemeinsam von Bund und den Kantonen realisiertes Mobilfunknetz. Es ist ausschliesslich für die Organisationen bestimmt, die mit Sicherheits- und Rettungsaufgaben betraut sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die folgenden Organisationen:

· Polizeikorps

· Feuerwehr

· Sanitätsdienstliches Rettungswesen

· Strassenunterhaltsdienste

· Zivilschutz und Organe des Bevölkerungsschutzes

· Grenzwachtkorps

· Armee (Unterstützungsverbände)

Es können weitere Organisationen hinzukommen, sofern diese einem offiziellen Sicherheits- und Rettungsdispositiv angehören.

Das POLYCOM-Projekt soll ein gemeinsames Funknetz für diese Organisationen schaffen, um deren Zusammenarbeit auf sämtlichen Ebenen – auf kommunaler, kantonaler, interkantonaler und eidgenössischer Ebene – zu erleichtern.

Das Projekt wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz geleitet.
2.2 Merkmale

POLYCOM ist ein digitales, zellulares Netz, das die TETRAPOL-Technologie verwendet. Es umfasst eine Infrastruktur sowie Benutzerausrüstungen (Endgeräte).

a.
Die Infrastruktur von POLYCOM – vergleichbar mit jener der öffentlichen Mobilfunknetze – beinhaltet die folgenden Bestandteile:

· Funkstationen (sogenannte Basisstationen) mit Relaisantennen, wovon jede einen Gebietsteil (Zelle) abdeckt;

· Vermittler, die die Funknetzsteuerung und das Kommunikationsmanagement sicherstellen;

· ein Verbindungsnetz, das über Kabel und Richtfunkstrecken die Vermittler untereinander sowie mit den Basisstationen verbindet;

· technische und taktische Verwaltungssysteme des Netzes und seiner Bestandteile.

Ein dieser Botschaft beiliegendes Schema veranschaulicht diese Infrastruktur (Anhang 1).
Die Benutzerausrüstungen (Endgeräte) sind entweder Handfunkgeräte (auf der Person), Mobilfunkgeräte (in einem Fahrzeug installiert) oder Fixstationen (in einem Raum installiert). Neben diesen drei Typen von Endgeräten gibt es Ausrüstungen für die Operateure der Einsatzzentralen, spezielle Endgeräte (Türfernsteuerungen, Alarmanlagen) sowie Sonderausrüstungen (Fussgängersätze und Einbausätze, Ladegeräte, Adapter, diverse Ausrüstungen).

b.
POLYCOM verwendet die TETRAPOL-Technologie – ein digitales Bündelfunksystem. Mit diesem System ist nicht nur der Sprechfunk, sondern auch die Datenübertragung, insbesondere das Datenbankabfragen, möglich.
Das TETRAPOL-System ist speziell auf die Bedürfnisse der Sicherheitsdienste sowie der Zusammenarbeit zwischen diesen zugeschnitten und umfasst insbesondere die folgenden Funktionalitäten: Einzelruf und Gruppenruf; Priorität der Kommunikationen; Nachrichtensendung; Funktionieren in der Rückfallebene und Direktbetrieb (Walkie-Talkie); integrale Verschlüsselung der Kommunikationen. Es stellt die Eigenständigkeit der Kommunikationen und deren Management innerhalb der einzelnen Organisationen sicher und ermöglicht bei einem gemeinsamen Einsatz deren Verbindung (Merging).

Das TETRAPOL-System wird von der französischen Firma EADS, die in der Schweiz durch Siemens vertreten wird, hergestellt. Zulieferung und Wartung des Systems sind bis mindestens 2025 gewährleistet.

c.
Das TETRAPOL-System nutzt das Frequenzband von 380 bis 400 MHz. Im Vergleich mit den Mobilfunksystemen bedarf es nur einer schwachen Sendeleistung. Damit liegt es bezüglich der elektromagnetischen Strahlung seiner Antennen erheblich unter dem vom Bundesrecht festgelegten Grenzwert (Anlagegrenzwert im Sinne der Bundesverordnung vom 23.12.1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung).

2.3 Realisierung

Das POLYCOM-Netz wird schrittweise in den Kantonen umgesetzt, sobald die bestehenden Netze der betreffenden Dienste ersetzt werden müssen. Parallel dazu realisiert der Bund die Teilnetze für die Grenzwache.

Bis heute wurde das Netz in den folgenden Kantonen in Betrieb genommen: Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt, Glarus, Neuenburg, Nidwalden, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Uri, Waadt und Zürich.

Die folgenden Kantonen haben mit der Realisierung begonnen: Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Bern, Genf, Graubünden, Jura, Luzern, Obwalden, St. Gallen, Schwyz, Tessin und Wallis.

Das folgende Schema veranschaulicht den Stand des Netzes:
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3 Das Projekt eines kantonalen Sicherheitsfunknetzes POLYCOM-Freiburg
3.1 Notwendigkeit, das bestehende Funknetz zu ersetzen
Das geplante Netz soll bis 2013/14 das aktuelle Funknetz der Kantonspolizei ersetzen.

a) Die Kantonspolizei verfügt seit 1976 über ein Funknetz, das im Wesentlichen das Freiburger Kantonsgebiet abdeckt. Dieses Netz wurde 1995/96 anlässlich der Realisierung der Einsatz- und Alarmzentrale in Granges-Paccot modernisiert. Es umfasst sieben Funkstationen und wird analog betrieben. Es wird nicht nur von der Polizei, sondern auch von den Ambulanzdiensten, den Wildhütern, den Strassenunterhaltsdiensten sowie der Groupe E genutzt.

b) Das in den Jahren 1995/96 installierte System ist in die Jahre gekommen und seine Wartung verursacht zunehmend Schwierigkeiten. Einige seiner Elemente werden nicht mehr produziert und müssen durch andere Produkte ersetzt werden. Daraus erwachsen Kosten für Anpassungen sowie eine schwierig zu handhabende Diversität. Hinzu kommt, dass das Unternehmen, welches das System geliefert hat, vor kurzem das für dessen Wartung zuständige technische Zentrum geschlossen hat und nicht in der Lage war, eine zufriedenstellende Ersatzlösung anzubieten. Letztlich ist das gesamte System, einschliesslich der Endgeräte, gealtert und muss in mehr oder weniger naher Zukunft ersetzt werden.

3.2 Übernahme von POLYCOM

Das POLYCOM-Funknetz ist ein leistungsstarkes, zuverlässiges und vollumfänglich gesichertes Netz, das auf die Bedürfnisse der Sicherheits- und Rettungsdienste zugeschnitten ist.

Die Kosten für dieses Netz sind allerdings vergleichsweise hoch. Aus diesem Grund haben mehrere Kantone vor ihrem Entscheid zugunsten von POLYCOM weitere Lösungen geprüft. Diese Evaluierungen haben alle zum gleichen Ergebnis geführt: Angesichts der hohen Bundesbeiträge an die Realisierung von POLYCOM können andere, nicht bundessubventionierte Lösungen für den Kanton nicht kostengünstiger umgesetzt werden.

Hinzu kommt, dass, nachdem der Bund und vierundzwanzig Kantone – darunter namentlich die Nachbarkantone Bern, Neuenburg und Waadt – POLYCOM eingeführt haben, in Zukunft nur ein Betritt zu diesem Netz die Interoperabilität zwischen den Kantonen sowie mit den Bundesorganen sicherstellen wird. Jede andere Lösung würde den Kanton dauerhaft von seinen Partnern isolieren.

Diese Erwägungen haben den Staatsrat veranlasst, im Hinblick auf die Ersetzung des aktuellen Funknetzes für den Kanton ein Projekt für ein POLYCOM-Netz erarbeiten zu lassen.

3.3 Merkmale des Projekts
Das Projekt POLYCOM-Freiburg wurde unter der Leitung einer Kommission erarbeitet, in der sämtliche interessierten kantonalen Organisationen sowie die zuständigen Bundesämter vertreten waren. Die technische Studie und die Kostenberechnung wurden im Auftrag der Kommission von einem spezialisierten Ingenieurbüro durchgeführt.

Im Folgenden werden die Hauptmerkmale des Projektes dargelegt.

3.3.1 Netz

Die Infrastruktur des Netzes POLYCOM-Freiburg umfasst sechsundzwanzig Basisstationen, die derart angelegt sind, dass sie den Kanton auf optimale Weise abdecken. Drei dieser Stationen gehören bereits zum POLYCOM-Netz des Kantons Waadt und können auch für das Freiburger Netz verwendet werden. Achtzehn der vom Kanton zu realisierenden dreiundzwanzig Stationen können auf einem bestehenden Funkstandort errichtet und ihre Antennen auf vorhandenen Masten oder auf modifizierten Masten installiert werden. In den Strassentunnels wird die Funkabdeckung durch spezifische Ausrüstungen sichergestellt.

Die Infrastruktur umfasst ausserdem einen Haupt- und vier Sekundärvermittler, die untereinander und mit den Basisstationen entweder durch bestehende Kabel oder durch Richtfunkstrecken verbunden werden. Sie umfasst überdies die für die Netzverwaltung notwendigen Systeme.

Was die Endgeräte anbelangt, so umfasst das Projekt 1282 Geräte und Ausrüstungen bzw. 907 Handfunkgeräte, 249 Mobilfunkgeräte, 36 Fixstationen und 90 Spezialausrüstungen.

3.3.2  Nutzerorganisationen

Das Netz POLYCOM-Freiburg ist für die Sicherheits- und Rettungsdienste des Kantons bestimmt.

Es wird hauptsächlich von den folgenden Diensten genutzt:

· Kantonspolizei

· Sanitätsdienstliches Rettungswesen (Zentrale 144; Ambulanzdienste; sanitätsdienstliches Führungsorgan; professionelle Sanitätseinsatzgruppe)

· Zivilschutz und Organe des Bevölkerungsschutzes

· Amt für Wald, Wild und Fischerei.

In begrenztem Umfang wird es auch von weiteren Organisationen genutzt:

· Feuerwehr: Die Feuerwehrkorps verfügen über analoge Funksysteme im Direktbetrieb, welche in der Regel ihren Bedürfnissen genügen. Das Funknetz der Kantonspolizei nutzen sie nur in besonderen Fällen, namentlich für die Kommunikation mit den Führungsorganen und den Partnerorganisationen bei einem Grossereignis. Dasselbe gilt auch für die Nutzung des POLYCOM-Netzes. Einzig die Stützpunkte müssen Zugang zu diesem Netz haben und werden dementsprechend ausgerüstet.

· Strassenunterhaltsdienst: Dieser Dienst nutzt das Funknetz der Kantonspolizei vornehmlich bei einem schweren Unfall oder anderen Grossereignissen sowie auf den Nationalstrassen für den Winterdienst. Dasselbe gilt für die Nutzung des POLYCOM-Netzes.

· Amt für Umwelt: Dieses Amt verfügt über einen Unterstützungsdienst, der bei Verschmutzungen zum Einsatz kommt. Geplant ist, dass das Amt, das derzeit nur im Direktbetrieb funktionierende Funkgeräte nutzt, mit POLYCOM-Endgeräten ausgerüstet wird.

· Groupe E: Dieses Unternehmen, das derzeit das kantonale Funknetz auf eigenen Frequenzen nutzt, plant, mittelfristig dieses Netz zu verlassen. Es wird allerdings für Grossereignisse eine Funkverbindung zwischen seiner Leitstelle und den Organen des Bevölkerungsschutzes beibehalten. Zu diesem Zweck wird es sich mit zwei POLYCOM-Endgeräten ausrüsten.

POLYCOM-Endgeräte können zudem vorübergehend oder dauerhaft weiteren Organisationen zugeteilt werden, sofern diese einem offiziellen Sicherheits- und Rettungsdispositiv angehören.

3.3.3 Betrieb und Wartung

Der Betrieb des Funknetzes der Kantonspolizei wird von deren elektrotechnischen Werkstatt, der zwei Techniker angehören, sichergestellt. Die laufenden Wartungsarbeiten des Netzes werden ebenfalls von dieser Werkstatt ausgeführt. Arbeiten, welche den Einsatz von Spezialisten erfordern, sind Gegenstand eines Wartungsvertrags, der auch die Lieferung von Ersatzteilen beinhaltet.

Der Betrieb und die Wartung des POLYCOM-Netzes sollen analog organisiert werden. Die damit verbundenen Aufgaben sind indes komplexer und umfangreicher. Insbesondere die einfacheren Wartungsarbeiten, die intern ausgeführt werden können, sind viel umfangreicher (3800 Stunden pro Jahr) und erfordern die Anstellung von zusätzlichem Personal (1,5 Arbeitsstellen).

Die Wartungsarbeiten höherer Stufe und die Lieferung von Ersatzteilen sind Gegenstand eines Wartungsvertrags mit der Firma RUAG Electronics AG, welcher der Bund ein Rahmenmandat für das gesamte POLYCOM-Netz erteilt hat.

4 Kosten des Projekts

Die im Folgenden aufgeführten Beträge beruhen auf Schätzungen, welche im Rahmen des Vorprojekts vom beauftragten Ingenieurbüro (Ziff. 1 Bst. a, b) und von einem internen Organ (Ziff. 1 Bst. c, 2) vorgenommen wurden.

4.1 Investition


Exkl. MWST
Inkl. MWST


Fr.

Fr.
a) Infrastruktur

Leistungen des Bundes

(Planung Funk; Vermittlungsgerät)
1 154 500

Vermittler und Betriebsgeräte
3 560 000

Basisstationen und Verbindungsnetz
13 578 000

Beteiligung an den Basisstationen VD
303 000

Ausrüstung der Strassentunnels
1 385 000

Leistungen des Ingenieurbüros *)
1 340 000

Dokumentation, Schulung *)
487 000

Rückstellung *)
826 000

22 633 500
24 444 000

*) Gemäss den dieser Botschaft beigelegten Detailangaben (Anhang 2)

b) Endgeräte

Handfunkgeräte
2 641 180

Mobilfunkgeräte
1 069 460

Fixstationen
432 000

Operatorenplätze
2 150 000

Spezielle Endgeräte
862 000

Sonderausrüstungen
2 947 840


10 102 480
10 911 000

c) Weitere Kosten

Vorstudie und Vorprojekt 
340 000

Abbau des bestehenden Funknetzes
119 000

Insgesamt
35 814 000
4.2 Betrieb und Wartung (jährliche Kosten)


Exkl. MWST
Inkl. MWST


Fr.

Fr.
a) Infrastruktur
Funkkonzessionen
7 700

Miete der Funkstandorte
263 000

Linienmiete
95 300

Energie
91 500

Wartungsverträge
249 500

Ausservertragliche Reparaturkosten
75 000

Verschiedenes und Unvorhergesehenes
30 000
Insgesamt
812 000
876 960

b) Endgeräte

Reparaturkosten
65 500

Ersetzen der Akkumulatoren
68 500


134 000
144 720

c) Technisches Personal

Zu den erwähnten externen Kosten kommt die Entlöhnung des technischen Personals hinzu, das intern den Betrieb und die Wartung des POLYCOM-Netzes sicherstellt.

Es handelt sich dabei im 2,5 Vollzeitstellen (derzeit 1 VZÄ für den Betrieb und die Wartung des bestehenden Netzes; 1,5 VZÄ zusätzlich), also um Kosten von 250 000 Franken pro Jahr.
250 000

Insgesamt, pro Jahr
1 271 680

5 Finanzierung

5.1 Investition

Der Kanton erhält für die Realisierung des kantonalen Netzes POLYCOM-Freiburg Bundesbeiträge in der Grössenordnung von 40 % für die Infrastruktur und von 14 % für die Endgeräte.

Des Weiteren wird sich die kantonale Gebäudeversicherung ebenfalls an der Finanzierung des Netzes beteiligen. Sie leistet als Beitrag zum Schutz vor Feuer- und Elementarschäden einen Pauschalbetrag von 1 500 000 Franken, wovon ein Teil dem Freiburger Fonds für die Einsätze der Feuerwehren und der Ölwehren auf den Nationalstrassen (Fonds RN) entnommen wird.

Ferner übernehmen die Ambulanzdienste und die Groupe E die Kosten für den Erwerb ihrer Endgeräte, im Betrag von insgesamt 421 000 Franken.


Exkl. MWST
Inkl. MWST


Fr.

Fr.

a) Bundesbeiträge

Leistungen des Bundesamtes

für Bevölkerungsschutz
1 154 000

Beitrag an die Finanzierung der Vermittler und
Verwaltungsgeräte
2 060 000

Beitrag an die Finanzierung der Basisstationen

und des Verbindungsnetzes
5 171 000

Beitrag an die Finanzierung der

Ausrüstungen der Strassentunnels
897 000

Beitrag an die Finanzierung der Endgeräte

(Übernahme der Kosten für den Erwerb von
Endgeräten für die folgenden Organisationen:
Zivilschutz, Unterhalt der Nationalstrassen,
Feuerwehrstützpunkte)
1 476 000

Insgesamt
10 758 000
11 618 640
b) Beiträge Dritter

KGV / Fonds RN: Pauschalbeitrag
1 500 000

Ambulanzdienste: Kauf von Endgeräten
411 000

Groupe E: Kauf von Endgeräten
10 000

Insgesamt
1 921 000

Zusammenfassung

Gesamtinvestition
35 814 000

Bundesbeiträge
11 618 640

Beiträge Dritter
1 921 000

Betrag zulasten des Kantons 
22 274 360

Die Ausgaben zulasten des Kantons betreffen die Netzinfrastruktur für Kosten in der Höhe von 13 378 440 Franken sowie die Endgeräte für Kosten in der Höhe von 8 895 920 Franken.

Die Ausgaben für die Infrastruktur werden unter der Kostenstelle der Kantonspolizei – Hauptnutzerin des Netzes – verbucht; die Ausgaben für die Endgeräte unter den Kostenstellen der Nutzerorganisationen (Anhänge 3 und 4).

Die Ausgaben zulasten des Kantons sind im Finanzplan 2010–2013 mit einem Nettobetrag von 22 050 000 Franken aufgeführt. Der Restbetrag wird in den Finanzvoranschlag 2014 übernommen werden.

5.2 Kosten für Betrieb und Wartung

Der Bund beteiligt sich mit einem jährlichen Beitrag von 174 000 Franken an den Kosten für die Wartung der Vermittler und der Tunnelausrüstungen.

Im Übrigen gehen die Kosten in der Höhe von 1 100 000 Franken pro Jahr für den Unterhalt und die Wartung des Netzes (Infrastruktur und Endgeräte) zulasten des Kantons. Sie werden entsprechend der Anzahl ihrer Endgeräte zwischen den Nutzerorganisationen aufgeteilt (Anhang 5).

6 Realisierung

POLYCOM-Freiburg ist ein komplexes Projekt, dessen Umsetzung drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen wird. Gemäss beiliegender Planung (Anhang 6) soll das Netz Ende 2013/Anfang 2014 in Betrieb genommen werden. Die effektive Dauer der Umsetzung hängt indes von mehreren unberechenbaren Faktoren ab, insbesondere davon, wie der Grundstückerwerb und die Bewilligungsverfahren verlaufen.

Die Realisierung des Projekts wird von einem Organ gesteuert, in dem unter dem Vorsitz des Sicherheitsdirektors die Verantwortlichen der Nutzerorganisationen und die Vertreter der betroffenen Bundesorgane vertreten sind. Die Leitung des Projekts wird von der Kantonspolizei übernommen; dabei wird sie von einem Büro zur Hilfestellung des Bauherrn unterstützt.

7 Verpflichtungskredit

7.1 Höhe des Kredites
Die Realisierung des Projektes POLYCOM-Freiburg macht einen Verpflichtungskredit von 22 274 000 Franken erforderlich.

Der Kredit wird für die Leistungen, die dem Baupreisindex unterliegen, entsprechend der Entwicklung dieses Indexes herauf- oder herabgesetzt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Leistungen, welche den Bau der Basisstationen sowie die Ingenieursarbeiten betreffen.

Die Festsetzung der Preise für die elektronischen Ausrüstungen wird durch Rahmenverträge geregelt, die der Bund mit dem ausländischen Lieferanten geschlossen hat. Die Preise in diesen Verträgen sind in Euro festgelegt, so dass für den sich auf diese Ausrüstungen beziehende Teil des Kredits eine Anpassung an die Entwicklung des Eurokurses gegenüber demjenigen des Schweizer Frankens vorzusehen ist.

7.2 Auswirkungen des Projekts

7.2.1 Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die Realisierung des Projektes POLYCOM-Freiburg hat, wie weiter oben ausgeführt (Kap. IV Ziff. 5.2), eine starke Zunahme der Betriebs- und Wartungskosten des kantonalen Funknetzes zur Folge. Diese Kosten steigen von 400 000 Franken pro Jahr für das bestehende Netz auf einen Nettobetrag – Bundesbeiträge abgezogen – von 1 100 000 Franken pro Jahr für das POLYCOM-Netz.

Was den Personalbestand anbelangt, so erfordern der Betrieb und die Wartung des künftigen Netzes die Schaffung von 1,5 zusätzlichen Arbeitsstellen für Funktechniker in der elektronischen Werkstatt der Kantonspolizei (siehe Kap. IV Ziff. 4.2). Die diesbezüglichen Ausgaben sind im oben erwähnten Betrag von 1 100 000 Franken inbegriffen.

7.2.2 Einfluss auf die Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden
Die Umsetzung des Projekts hat keinen Einfluss auf die Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden.

Bei einem Grossereignis sowie bei der Vorbereitung auf derartige Ereignisse haben die kommunalen und interkommunalen Führungsorgane mittels Funktechnikern des Zivilschutzes, die ihnen zugeteilt werden, Zugang zum POLYCOM-Netz.

7.2.3 Eurokompatibilität

Das Projekt POLYCOM-Freiburg stellt keine Probleme bezüglich der Vereinbarkeit mit dem Europarecht. Dessen Technologie wird auch in Frankreich und in anderen Ländern der europäischen Union verwendet.

7.3 Finanzreferendum

Es stellt sich die Frage, ob die Ausgaben, die sich bei Annahme des Projekts POLYCOM-Freiburg ergeben, dem Finanzreferendum zu unterstellen sind. Da es sich darum handelt, für die Erfüllung bestehender Aufgaben ein bestehendes Funknetz durch ein anderes zu ersetzen, hat eine bestimmte Anzahl von Kantonen die Ausgabe für das POLYCOM-Projekt als gebunden und daher nicht dem Finanzreferendum unterstehend betrachtet. Andere Kantone hingegen haben aufgrund dessen, dass sie rechtlich nicht dazu verpflichtet waren, sich für POLYCOM als Ersatz für das bestehende System zu entscheiden, die Ausgabe als neu und daher als dem Finanzreferendum unterstehend qualifiziert.

Der Staatsrat ist der Auffassung, dass in Anbetracht der diesbezüglichen Freiburger Praxis das Projekt POLYCOM-Freiburg nicht als vollumfänglich durch die zu erfüllenden Aufgaben vorbestimmt anzusehen ist. Er schlägt deshalb vor, die damit verbundene Ausgabe im Sinne von Artikel 45 und 46 der Kantonsverfassung als neu zu qualifizieren und folglich dem Finanzreferendum zu unterstellen.

Der Betrag, der für die Unterstellung unter das Finanzreferendum massgebend ist, ergibt sich einerseits aus dem für die Realisierung des Projekts notwendigen Kredit, und andererseits aus den Betriebs- und Wartungskosten, soweit diese die derzeitigen Ausgaben – auf fünf Jahre berechnet – übersteigen. Im vorliegenden Fall beläuft sich der für die Betriebs- und Wartungskosten zu berücksichtigende Betrag auf 5 x 700 000 Franken, also 3 500 000 Franken. Zusammen mit dem Investitionskredit von 22 274 000 Franken beläuft sich somit der für das Referendum massgebende Betrag auf 25 774 000 Franken.

Die Ausgabe überschreitet die Grenze, ab der eine neue Ausgabe dem fakultativen Referendum zu unterstellen ist (¼ % der Gesamtausgaben der letzten Staatsrechnung: derzeit 7 937 250 Franken); sie liegt unter dem für das obligatorische Referendum massgebenden Grenzbetrag (1 % der Gesamtausgaben der letzten Staatsrechnung: derzeit 31 749 000 Franken).
Das Dekret ist somit dem fakultativen Finanzreferendum zu unterstellen.
8 Antrag
Zusammenfassend beantragt der Staatsrat dem Grossen Rat, den beiliegenden Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit für die Realisierung eines kantonalen Sicherheitsfunknetzes anzunehmen.
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